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RS OGH 1984/11/14 1Ob33/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1984

Norm

BAO §115

BAO §119

BAO §133

BAO §138

Rechtssatz

Die Abgabenerklärung ist ein Anbringen des Abgabenp3ichtigen in Entsprechung der ihn gemäß §119 BAO tre5enden

O5enlegungsp3icht und Wahrheitsp3icht. Die Behörde hat - bei Zutre5en der Voraussetzungen - auch zugunsten des

Abgabepflichten von seiner Erklärung abzuweichen, was er auch noch im Rechtsmittel geltend machen kann.
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